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SCHULORDNUNG 
 
 
Diese Schulordnung gilt auf dem ganzen Schulareal und bei sämtlichen Schulanläs-
sen. Die Anweisungen der Lehrpersonen und der Hauswarte sind zu befolgen.  
 
1. Umgang mit anderen: Das geordnete Zusammenleben im Schulalltag erfordert von al-

len Beteiligten Anstand und gegenseitige Rücksichtnahme (vgl. Leitbild). Körperliche und 
verbale Gewalt, Rassismus und sexuelle Übergriffe werden nicht geduldet. Waffen gehö-
ren nicht auf das Schulareal.  

 

2. Zutritt zum Schulhaus: Das Schulhaus ist für die Schülerinnen und Schüler von Montag 
bis Freitag von 07.20 – 12.15 Uhr und von 13.20 – 17.00 Uhr offen (Ausnahme: Mitt-
wochnachmittag).  

 

3. Pausen: In den Pausen und Zwischenstunden dürfen sich die Schüler/-innen ohne Er-
laubnis einer Lehrkraft nicht vom Schulareal entfernen. Der Aufenthalt in fremden Klas-
sen-/Schulzimmern ist nicht erlaubt.  
In den grossen Pausen halten sich die Schüler/-innen auf den Pausenplätzen auf.  
In den kleinen Pausen halten sich die Schüler/-innen im eigenen Schulzimmer oder auf 
ihrem Stockwerk auf. Nach dem Gong sind die Schüler/-innen im Schulzimmer oder war-
ten vor dem entsprechenden Spezialraum.  
Bei späterem Unterrichtsbeginn darf das Schulhaus erst in der Pause betreten werden. 

 

4. Schulareal: Nach der persönlichen Unterrichtszeit müssen die Schüler/-innen das 
Schulareal grundsätzlich verlassen. Die Benützung der Sportanlagen ist gestattet, sofern 
der Unterricht nicht gestört wird. Die Eingangsbereiche der Schulgebäude sind ruhige 
und schneeballfreie Zonen. 

 

5. Sorgfaltspflicht: Wer Sachschäden verursacht, hat Meldepflicht und wird möglicherwei-
se dafür haftbar gemacht – bei Mutwilligkeit in jedem Fall.  

 

6. Suchtmittel: Für Schüler/-innen gilt auf dem ganzen Schulareal ein generelles Suchtmit-
telverbot.  

 

7. Fahrgeräte: Velos müssen im zugewiesenen Veloständer abgestellt werden. Benützer 
von Fahrgeräten fahren auf den Wegen. Im Schulhaus ist der Gebrauch von Fahrgeräten 
untersagt.  

 

8. Multimedia: Elektronische Geräte müssen beim Betreten der Schulgebäude ausgeschal-
tet und unsichtbar untergebracht sein.  

 

9. Bekleidung: Wir legen Wert auf angemessene Bekleidung unserer Schüler/-innen. 
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